
Gebühren für Veröffentlichungen von Reproduktionen aus dem BAB Archiv 

 

Das Erstellen von Reproduktionen (Kopien, Fotografien, Scans, Filme, Dias, mp3/WAV etc.) 

aus Unterlagen des BAB Archivs sowie das Veröffentlichen von Reproduktionen ist 

bewilligungs- und gebührenpflichtig. 

Wenn das Nutzungsrecht bei den BAB liegt, werden folgende Gebühren erhoben 

(Abweichungen sind im Einzelfall möglich): 

Werbepublikationen                                

• Fr. 500.- 

Sonstige kommerzielle Nutzungen       

• Fr. 150.- 

Nicht-kommerzielle Nutzungen             

• Kostenlos 

Bei Publikationen in unmittelbarem Interesse der BAB können die Gebühren ganz oder 

teilweise erlassen werden. 

Die angegebenen Gebühren berechtigen ohne anderweitige Abmachung zur einmaligen 

Nutzung pro Vorlage und gelten ausschliesslich für den vereinbarten Zweck. Jede 

weitere Verwendung bedarf der erneuten Genehmigung. 

Die Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr entbindet nicht von der Pflicht, jede Publikation 

mit dem Quellennachweis nach den Vorgaben des BAB Archivs zu versehen und ein 

Belegexemplar abzuliefern. 

Zusätzlich zur Veröffentlichungsgebühr können die Reproduktionskosten und gegebenenfalls 

eine Aufwandentschädigung für Recherche bzw. Zusammenstellung der Unterlagen (Fr. 100.- 

pro Stunde) sowie die Versandspesen (Porto, Verpackungsmaterial) in Rechnung gestellt 

werden. 

Die erhobenen Gebühren dienen keinem kommerziellen Zweck der BAB. Sie stützen die 

archivarische Konservierung und Erschliessungsarbeit von afrikanischem Kulturgut in der 

Schweiz und Digitaliserungs- sowie Repatriierungsprojekte der BAB.    

Gültig ab 1. Oktober 2022. 


